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Zur Gemeinnützigkeit von Vereinen

Mit Urteil vom 10. Januar 2019 (V R 60/17) hat der BFH dem Trägerverein der
globalisierungskritischen Organisation Attac wegen tagespolitischem Aktivismus die
Gemeinnützigkeit aberkannt.

 

Gemeinnützig ist im Steuerrecht die Verfolgung der in § 52 AO ausdrücklich
genannten Zwecke; hierzu gehört nicht die Verfolgung politischer Absichten. Nach
dem Urteil des BFH ist für die zur Volksbildung gehörende politische Bildung
wesentlich, politische Wahrnehmungsfähigkeit und politisches
Verantwortungsbewusstsein zu fördern. Dabei können auch Lösungsvorschläge für
Problemfelder der Tagespolitik erarbeitet werden. Politische Bildungsarbeit setzt
aber ein Handeln in geistiger Offenheit voraus. Daher ist eine Tätigkeit, die darauf
abzielt, die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung im Sinne eigener
Auffassungen zu beeinflussen, nicht als politische Bildungsarbeit gemeinnützig.

Allerdings dürfen sich Körperschaften nach ständiger BFH-Rechtsprechung zur
Förderung ihrer nach § 52 AO steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke in
gewissen Grenzen auch betätigen, um z.B. zur Förderung des Umweltschutzes
Einfluss auf die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung zu nehmen.

Ein Verlust der Gemeinnützigkeit führt insbesondere dazu, dass keine
Spendenbescheinigungen (Bestätigungen über nach § 10b Abs. 1 EStG als
Sonderausgaben abziehbare Zuwendungen) ausgestellt werden dürfen.

 

Wir beraten Sie gerne zu den steuerlichen Aspekten dieses Themas.
Bitte richten Sie Ihre Fragen hierzu per E-Mail direkt an: info@lohnag.de.

Mit besten Grüßen
Jürgen Theurer
Steuerberater

Die Angaben dienen lediglich als erste Hinweise. Sie können und sollen eine
individuelle Beratung nicht ersetzen. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit
der Angaben kann trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernommen werden.
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